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Lagebericht 2020 der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH, 
Mainz 
 

1. Darstellung des Geschäftsmodells 
1.1. Grundlagen der Bank 

Die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz (nachfolgend „die Bürgschaftsbank“ oder „die Ge-
sellschaft“) verfolgt ausschließlich den gemeinnützigen Zweck, die Erhaltung und Ge-
sundung des rheinland-pfälzischen Mittelstandes zu fördern. Gegenstand der Gesell-
schaft ist die Übernahme von Bürgschaften und Garantien zu Gunsten von mittelständi-
schen gewerblichen Unternehmen, Angehörigen freier Berufe sowie des Primärsektors 
in Rheinland-Pfalz.  

Die Bürgschaftsbank bietet neben standardisierten Höchstbetragsbürgschaften zuguns-
ten mittelständischer Unternehmen und Angehörigen freier Berufe seit 2015 auch Bürg-
schaften zugunsten Unternehmen des Primärsektors an.  

Neben vorgenannten Bürgschaftsprogrammen bietet die Bürgschaftsbank Garantien für 
Beteiligungen von Beteiligungsgesellschaften an, gegenwärtig ausschließlich zugunsten 
der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (MBG). 

Die Gewährleistungen der Bürgschaftsbank sind ausnahmslos rückgewährleistet von öf-
fentlichen Rückgewährleistungsträgern, in erster Linie von der Bundesrepublik Deutsch-
land (nachfolgend „Bund“) und dem Land Rheinland-Pfalz („Land“).  

Die Gewährleistungsprogramme sind im Rahmen der Corona-Krise in Form von erwei-
terten Haftungsübernahmen durch die Rückgewährleistungsträger Bund und Land sowie 
in Form von Verfahrensvereinfachungen und erhöhten Höchstbeträgen angepasst wor-
den. An der Grundstruktur der Förderung mittels Ausreichung von Gewährleistungen 
durch die Bürgschaftsbank bei Rückgewährleistung durch die öffentliche Hand sind 
keine Veränderungen vorgenommen worden.  

Die Bürgschaftsbank betreibt zur Erreichung ihres satzungsmäßigen Zieles ausschließ-
lich Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 KWG. 

Die Bürgschaftsbank ist Kreditinstitut im Sinne des KWG. Sie ist kein CRR-Institut, fällt 
jedoch über § 1a KWG in den Anwendungsbereich der CRR-Verordnung. Für die Bank 
gelten die Ausnahmevorschriften nach § 2 Abs. 9c KWG. 

Die Bank wickelt alle Prozesse von der Antragsakquise bis zur Abwicklung eines ausge-
fallenen Engagements vollständig mit eigenem Personal ab. Im Rahmen eines Ge-
schäftsbesorgungsvertrages waren die Mitarbeiter auch für die MBG tätig. 

In Teilbereichen nimmt die Bank Auslagerungen vor.  
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1.2. Wirtschaftsbericht – gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmen-
bedingungen 

Die Rahmenbedingungen für die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr 2020 waren 
maßgeblich von der Corona-Krise geprägt. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Le-
ben war massiv von den temporären und in Teilen sektoralen pandemiebeschränkten 
Restriktionen betroffen.  

Für das Gesamtjahr 2020 rechnet das Statistische Bundesamt mit einem Rückgang des 
preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 5,0 %. Die pandemiebedingten Auswirkun-
gen zeigten sich nahezu flächendeckend in allen Wirtschaftsbereichen. Einen ausge-
prägt starken Rückgang der Wirtschaftsleistung hatte dabei der Dienstleistungsbereich 
zu verzeichnen, beispielhaft war der Sektor Handel, Verkehr und Gastgewerbe von ei-
nem Rückgang der Leistung im Vorjahresvergleich um 6,3 % betroffen.  

Die Entwicklung spiegelt – unter anderem – um 6,0 % rückläufige private Konsumaus-
gaben wider, während die um 3,4 % gestiegenen Konsumausgaben des Staates, jeweils 
im Vorjahresbereich, als stabilisierend angesehen werden.  

Hinsichtlich der Nachfrage aus dem Ausland war im Vorjahresvergleich ein Rückgang 
der Exportleistung um (preisbereinigt) 9,9 % zu verzeichnen.  

Im Inland schlug sich die Entwicklung – unter anderem – durch einen Rückgang der 
Bruttoanlageinvestitionen um 3,5 % im Vorjahresvergleich nieder. 

Folge der Entwicklung war auch das Ende des seit mehr als einem Jahrzehnt anhalten-
den Aufwärtstrends am Arbeitsmarkt. Im Jahresdurchschnitt sank die Erwerbstätigkeit 
um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei dürften die großzügig erweiterten Möglichkei-
ten zur Kurzarbeit eine noch schwächere Entwicklung verhindert haben.  

Die umfangreichen Stützungsmaßnahmen des Staates haben sich dabei mit einem (vor-
läufigen) Finanzierungsdefizit in Höhe von rund 160 Milliarden Euro budgetär niederge-
schlagen. 

Neben umfangreichen Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft, die im Folgenden 
noch näher beschrieben werden, wurde die Insolvenzantragspflicht im Verlauf der Pan-
demiezeit – sukzessive und teilweise unter Einschränkungen – bis über das Ende des 
Berichtszeitraums 2020 hinaus ausgesetzt. Dementsprechend liegt das Niveau der Re-
gelinsolvenzverfahren im Jahr 2020 unterhalb der Werte der Vorjahre, und insbesondere 
unterhalb des Niveaus zum Zeitpunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise vor etwas mehr 
als 10 Jahren.  

Für den Verlauf des Geschäftsjahres 2020 war neben den beschriebenen konjunkturel-
len Rahmenbedingungen auch die im Zuge der Corona-Krise eingetretenen Verände-
rungen der Förderbedingungen für das Gewährleistungsgeschäft und der Konkurrenzsi-
tuation, hier insbesondere bezogen auf die Rolle der KfW, in der Förderlandschaft gene-
rell von Bedeutung.  
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Die Fördermöglichkeiten der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz wurden durch eine Erhö-
hung der Rückgewährleistungen von Bund und Land auf 80 % (Rückbürgschaft Bund 
bisher 39 %, neu 49 %; Rückbürgschaft Land bisher 26 %, neu 31 %) sowie der Förder-
höchstbeträge (2.500 T€ je Kreditnehmereinheit) deutlich ausgeweitet. Damit einher 
geht eine Reduzierung des Eigenrisikos im Bürgschaftsbereich von 35 % auf 20 %. Da-
neben wurde das Genehmigungsverfahren durch die Einräumung einer Eigenkompe-
tenz im kleinteiligen Bereich (Risikoübernahmesaldo bis 250 T€) beschleunigt.  

Neben den direkten staatlichen Förderungsmaßnahmen in Form von Direktzahlungen 
und erweiterten Möglichkeiten zur Kurzarbeit hat die KfW eine zentrale Rolle in der För-
derlandschaft in Deutschland eingenommen. Ihr Förderkreditvolumen ist im Berichtsjahr 
um rund 75 % auf circa 135 Milliarden Euro angewachsen. 

1.3. Geschäftsverlauf 

Das Geschäftsjahr 2020 ist geprägt durch die Corona-Pandemie. Wesentliche Planan-
nahmen für das Jahr 2020 waren aufgrund der Auswirkungen der Pandemie nicht mehr 
haltbar. Deshalb wurde zum Stichtag 30.06.2020 eine neue Wirtschaftsplanung erstellt. 
Aus der Branchenverteilung wurden Risiken im Form von erhöhten Wertberichtigungs-
bedarfen abgeleitet und für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis von ./. 2.979 T€ 
erwartet.  

Auch das erwartete Neugeschäftsvolumen wurde bei dieser Planung von 26.000 T€ auf 
36.000 T€ angepasst. Der Geschäftsverlauf 2020 stellt sich wie folgt dar. 

Die Bürgschaftsbank erreichte im abgelaufenen Jahr 2020 das stärkste Neugeschäfts-
volumen seit der „Gründung“ im Jahr 2011 und konnte sich damit gegenüber dem bisher 
stärksten Geschäftsjahr 2019 weiter fortentwickeln. 

Sowohl die Zahl als auch das Volumen der eingereichten Anträge stieg im Vorjahresver-
gleich. Es gingen 243 (Vorjahr 194) Anträge auf Bürgschaften und Garantien mit einem 
Volumen in Höhe von 76.092 T€ (Vorjahr 44.151 T€) ein. Dies entspricht einer Steige-
rung in der Stückzahl von rund 25 % und im Volumen von rund 72 %. 

Genehmigt werden konnten 167 Anträge Bürgschaften und Garantien (Vorjahr 140) mit 
einem Volumen in Höhe von 53.154 T€ (Vorjahr 34.960 T€). Dies entspricht einer Stei-
gerung in der Stückzahl von rund 19 % und im Volumen von rund 52 %. 

In dem Genehmigungsvolumen ist ein Anteil an Gewährleistungen von rund 9.320 T€ 
bzw. 18 % enthalten, die zum Zwecke der Deckung von Corona-krisenbedingten Liqui-
ditätsbedarfen ausgereicht wurden. Die „Corona-Bürgschaften“ konzentrieren sich auf 
den Beginn der Corona-Krise in den ersten beiden Quartalen 2020. Nach Abschluss der 
Konzeption und Einführung der Corona-spezifischen Hilfsangebote durch die KfW hat 
die Corona-bedingte Nachfrage nach Gewährleistungen der Bürgschaftsbank eine un-
tergeordnete Rolle gespielt.  
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In der Gesamtbewertung liegt das nicht unmittelbar auf Corona-bedingte Faktoren zu-
rückzuführende „Normalgeschäft“ mit einem Anteil von rund 82 % beziehungsweise mit 
einem Gewährleistungsvolumen von rund 44.000 T€ deutlich über dem Niveau des Ge-
schäftsjahres 2019.  

Genehmigung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bürgschaften Stück 130 101 99 90 144 131 161 

Garantien Stück 10 12 8 7 3 9 6 

Gesamtstückzahl 140 113 107 97 147 140 167 

Bürgschaftsvolumen 24.036 20.970 24.390 14.272 29.111 33.000 51.734 

Garantievolumen 1.820 3.080 2.286 1.610 770 1.960 1.420 

Gesamtvolumen 25.856 24.050 26.676 15.882 29.881 34.960 53.154 

 

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass sich die positive Entwicklung des Bürgschaftsge-
schäfts nicht auf den Garantiebereich hat; das Genehmigungsvolumen liegt unverändert 
auf unbefriedigendem Niveau. Der Bereich garantierter Beteiligungen spielte bei der Be-
wältigung der Corona-Krise praktisch keine Rolle.  

 
2019 2020 

Einzelobligo Anzahl Anteil 
in % 

Obligo 
in T€ 

Anteil 
in % 

Anzahl Anteil 
in % 

Obligo 
in T€ 

Anteil 
in % 

bis T€ 100 32 22,9 2.391 6,8 49 29, 3.039 5,7 

über T€ 100 
bis T€ 500 93 66,4 22.109 63,2 91 54,5 24.186 45,5 

über T€ 500 
bis T€ 1.000 13 9,3 7.978 22,8 18 10,8 13.135 24,7 

über T€ 1.000 
bis T€ 2.000 2 1,4 2.482 7,1 8 4,8 10.634 20,0 

über T€ 2.000 
    

1 0,6 2.160 4,1 

Gesamt 140 100 34.960 100 167 100 53.154 100 
Neugeschäft nach Größenklassen 
 
Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die Antrags- und Genehmigungsvolumina deutlich 
stärker als die korrespondierenden Genehmigungsstückzahlen gewachsen sind. Dieser 
Effekt höherer Durchschnittsvolumina wird durch das deutlich niedrigere Eigenrisiko der 
Bürgschaftsbank nivelliert – im Zuge der Corona-Hilfsprogramme haben die Rückge-
währleistungsträger Bund und Land ihr gemeinsames Rückgewährleistungsrisiko er-
höht. Dadurch reduziert sich das Eigenrisiko der Bürgschaftsbank derzeit auf, bis zum 
30.06.2021 befristet, 20 % (Vorjahr 35 %) des neubewilligten Bürgschaftsvolumens und 
20 % (Vorjahr 30 %) bei neubewilligten Beteiligungsgarantien. 
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Das Neugeschäft im Geschäftsjahr 2020 verteilt sich auf folgende Branchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die vorstehende Übersicht zeigt einen Schwerpunkt des Neugeschäfts in den Corona-
sensiblen Branchen (exemplarisch Hotels und Gaststätten, Dienstleistungen). Von dem 
Genehmigungsvolumen in den Wirtschaftszweigen Hotel und Gaststätten sowie Dienst-
leistungen (15.409 T€) betreffen nur rund 28 % (4.370 T€) Corona-bedingtes Neuge-
schäft. Insgesamt beträgt der Corona-bedingte Teil des Neugeschäftes nur rund 18 % 
(9.320 T€) des Genehmigungsvolumens und fällt damit deutlich geringer ausfällt als dies 
unter den eingangs beschriebenen Rahmenbedingungen zu erwarten gewesen wäre. 

Der Gesamtengagementbestand aus Bürgschaften und Garantien ist gegenüber dem 
Vorjahr angestiegen. Bei einem Bestandsvolumen 175.532 T€ (Vorjahr 151.770 T€) ent-
spricht dies einer Steigerung von rund 15 %. In der Bestandsentwicklung schlägt sich 
neben dem stark angezogenen Neugeschäft auch ein – krisenbedingtes – starkes 
Wachstum an Tilgungsaussetzungen nieder.  

Bestand 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bürgschaften Stück 1.393 1.228 1.082 935 926 903 909 

Garantien Stück 162 142 132 115 96 85 72 

Gesamtstückzahl 1.555 1.370 1.214 1.050 1.022 988 981 

Bürgschaftsvolumen 173.428 157.451 146.106 127.073 129.719 136.522 162.376 

Garantievolumen 28.125 25.003 23.068 20.694 17.699 15.248 13.156 

Gesamtvolumen 201.553 182.454 169.174 147.767 147.418 151.770 175.532 

 

Trotz deutlicher Steigerung des Bestandsvolumens (2020 175.532 T€; 2019 
151.770 T€) hat sich das Eigenrisiko aufgrund der erhöhten Rückbürgschaften nur leicht 
erhöht. (2020 55.812 T€; 2019 52.979 T€). 

  

VDB Wirtschaftszweig Anzahl Obligo in T€ 
Handwerk 36 7.517 
Einzelhandel 16 6.699 
Groß- und Außenhandel 4 3.361 
Industrie 31 14.487 
Hotels und Gaststätten 26 5.847 
Gartenbau 4 850 
Landwirtschaft 8 1.255 
Verkehr 4 784 
Dienstleistungen 27 9.562 
Informationswirtschaft 4 1.938 
Freie Berufe 6 810 
Sonstiges Gewerbe 1 44 
 167 53.154 
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Der Gesamtengagementbestand verteilt sich auf folgende Branchen:  

Branche Anzahl Obligo in T€ 
Handwerk 241 34.951 
Einzelhandel 141 20.653 
Groß- und Außenhandel 52 14.421 
Industrie 201 42.177 
Hotels und Gaststätten 104 19.038 
Gartenbau 3 727 
Landwirtschaft 24 4.384 
Verkehr 16 2.445 
Dienstleistung 103 21.669 
Informationswirtschaft 12 3.522 
Freie Berufe 82 10.876 
Sonstiges Gewerbe 2 669 
 981 175.532 

 
Die Größenklassenverteilung innerhalb des Gesamtengagementbestands sieht wie 
folgt aus:  
 

 
2019 2020 

Einzelobligo Anzahl Anteil 
in % 

Obligo 
in T€ 

Anteil 
in % 

Anzahl Anteil 
in % 

Obligo 
in T€ 

Anteil 
in % 

bis T€ 100 508 51,4 22.966 15,1 466 47,5 22.496 12,8 

über T€ 100 
bis T€ 500 433 43,8 96.298 63,5 453 46,2 103.788 59,1 

über T€ 500 
bis T€ 1.000 44 4,5 28.822 19,0 51 5,2 34.129 19,5 

über T€ 1.000 
bis T€ 2.000 3 0,3 3.684 2,4 10 1,0 12.959 7,4 

über T€ 2.000 
    

1 0,1 2.160 1,2 

Gesamt 988 100 151.770 100 981 100 175.532 100 
 
Vorstehende Übersicht bildet neben den gestiegenen Durchschnittsvolumina die verän-
derten Förderbedingungen – hier die angehobenen Höchstbeträge (2.500 T€ je Kredit-
nehmereinheit) für das Einzelengagement – ab.  

Das deutlich gestiegene Durchschnittsvolumen per Engagement wird – wie beschrieben 
– zumindest in Teilen kompensiert durch die erhöhte Risikoübernahme durch die Rück-
gewährleistungsträger.  

Ein Erfolg der Finanzierungsarbeit der Bürgschaftsbank besteht darin, im Berichtsjahr 
2.990 Arbeitsplätze (Vorjahr 2.223) geschaffen oder gesichert zu haben. 

Zusammenfassend zeigt sich ein insgesamt sehr positiver Geschäftsverlauf. Dieser ist 
in geringerem Maße, als das zu erwarten war, auf die Corona-bedingte Nachfrage zu-
rückzuführen.  
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Ein unmittelbarer Corona-Effekt ist an der Bestandsentwicklung abzulesen. Ferner wer-
den die veränderten öffentlichen Rahmenbedingungen für die Programme der Bürg-
schaftsbank für die Geschäftsentwicklung als sehr förderlich angesehen.  

2. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage 
2.1. Ertragslage 

Die Bürgschaftsbank weist im Berichtsjahr ein positives Jahresergebnis von 40 T€ (Vor-
jahr 358 T€) aus. Damit liegt das Ergebnis über dem Planergebnis 2020 von ./. 2.979 T€. 

In dem Ergebnis ist die aufwandswirksame Erhöhung des Fonds für allgemeine Bankri-
siken nach § 340g HGB um 500 T€ (Vorjahr 2.800 T€) enthalten.  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Jahresüberschuss 2.195. 2.179 2.021 3.157 540 

Zuführung § 340g HGB 2.050 2.100 1.800 2.800 500 

Bilanzgewinn 145 79 221 358 40 

 

Der verbleibende Teil des Jahresüberschusses von 40 T€ wird – vorbehaltlich der Ent-
scheidung der Gesellschafterversammlung des Instituts – in das neue Geschäftsjahr vor-
getragen. 

Die Zinserträge in Höhe von 365 T€ liegen um 98 T€ unterhalb des Vorjahreswertes 
(463 T€); darin enthalten sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe 
von 3 T€ (Vorjahr 13 T€). 

Der Zinsaufwand setzt sich zusammen aus Aufwendungen für Abschreibungen über Pari 
gekaufter Wertpapiere von 30 T€ (Vorjahr 29 T€); Aufwand aus der Abzinsung von Rück-
stellungen in Höhe von 49 T€ (Vorjahr 56 T€) und sonstige Zinsaufwendungen in Höhe 
von 8 T€ (Vorjahr 1 T€). 

Es ergibt sich ein im Vorjahresvergleich vermindertes Zinsergebnis in Höhe von 278 T€ 
(Vorjahr 377 T€).  

Die laufenden Entgelte und Bearbeitungsentgelte (3.949 T€) liegen rund 17 % über dem 
Vorjahreswert (3.368 T€). Hauptgründe sind das Volumen des Neugeschäfts und die 
Steigerung des Bestandsniveaus.  

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen hauptsächlich aus dem Entgelt für die Ge-
schäftsbesorgung der MBG. Mit dem zum Vorjahr rückläufigen Beteiligungsbestand ist 
auch das Geschäftsbesorgungsentgelt von 478 T€ um rund 8 % auf 439 T€ im Berichts-
jahr zurückgegangen. 

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 2.668 T€ 
und liegen mit 90 T€ oder rund 3 % über dem Vorjahresniveau von 2.578 T€. 

Die größte Aufwandsposition (rund 67 % der Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen) 
sind die Personalaufwendungen 1.782 T€ (Vorjahr 1.641 T€). Zum Jahresende sind 
zwei Geschäftsführer und 22 Mitarbeiter beschäftigt, dies entspricht 15 Vollzeitkräften 
und 9 Teilzeitkräften. Eine Vollzeitkraft befindet sich in Elternzeit. Die gestiegenen Per-
sonalaufwendungen hängen auch mit zwei Perspektiveinstellungen zusammen. 

Bei den anderen Verwaltungsaufwendungen sind die Kosten für EDV-Aufwendungen mit 
257 T€ fast auf dem Vorjahresniveau verblieben (Vorjahr 254 T€).  
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Die Abschreibung auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen beträgt 44 T€ (Vorjahr 
35 T€) und ist damit um rund 28 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund dafür ist 
die Anschaffung von Hardware (Laptops) für die Mitarbeiter, damit Pandemie bedingt 
mobiles Arbeiten möglich ist. Die Hardware wurde als Geringwertiges Wirtschaftsgut er-
fasst und im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. 

Die Risikovorsorge (Bruttobetrachtung) zur Deckung ausfallgefährdeter Einzelrisiken im 
Bürgschafts- und Garantiegeschäft entwickelte sich wie folgt:  

Produktgruppe   
Stand 
31.12.2019 Zuführung 

Auflö-
sung Verbrauch  

Stand 
31.12.2020 

  
 

T€ T€ T€ T€ T€ 
Bürgschaften ERSt 7.372 2.885 1.540 326 8.391 
  PRSt 1.232 73 0 0 1.305 

    8.605 2.958 1.540 326 9.696 

Garantien ERSt 946 275 61 171 989 
  PRSt 108 0 20 0 88 

    1.054 275 81 171 1.077 

Summe ERSt 8.318 3.160 1.601 497 9.380 
  PRSt 1.340 73 20 0 1.394 
    9.659 3.233 1.621 497 10.774 

              

 

Die kumulierten Zuführungen zur Risikovorsorge im Geschäftsjahr 2020 schlugen sich 
mit 3.160 T€ deutlich über dem Vorjahresniveau in Höhe von 1.712 T€ aufwandswirksam 
nieder. Daneben lag das Niveau der Auflösung von Risikovorsorge (kumuliert) mit 
1.601 T€ deutlich unter dem Vorjahresniveau in Höhe von 3.138 T€. Zusammengefasst 
ergibt sich ein GuV-Effekt gegenüber dem Vorjahr von rund 3.000 T€.  
Bezogen auf die pauschale Risikovorsorge ergibt sich keine signifikante Zuführung. Die 
in der Vergangenheit praktizierte Berechnungssystematik wurde anhand eines Teilport-
folios überprüft. Der Verzicht auf die Auflösung der auf historischer Basis rechnerisch 
ergebenden Höhe der pauschalen Risikovorsorge bildet die perspektivisch zu erwarten-
den und potenziell nicht durch Einzelrückstellungen abgedeckten Risiken im Gewähr-
leistungsbestand ab.  
Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen waren in Höhe von 140 T€ zu verzeichnen 
und liegen damit unter dem Vorjahreswert (261 T€).  
Die Rückstellungsquote bezogen auf das Eigenrisiko (55.812 T€, Vorjahr 52.979 T€) be-
trägt 19,31 % (Vorjahr 18,24 %) und ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das 
Rückstellungsvolumen vor Abzinsung beläuft sich auf 10.780 T€ (Vorjahr 9.665 T€). 

Zusammenfassend hat sich die Corona-Krise im Wesentlichen in gestiegenen Provisi-
onserträgen und einem deutlich gestiegenen Risikovorsorgeergebnis (Nettobetrachtung 
aus Zuführung und Auflösung) niedergeschlagen. Der Verbrauch an Einzelrückstellun-
gen hat sich demgegenüber im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert (2020 497 T€; 2019 
938 T€). 

Dabei hat die Entwicklung der Risikovorsorge bei Weitem nicht das Niveau erreicht, das 
unterjährig zu befürchten war und Gegenstand der Wirtschafts- und Kapitalplanung für 
die Jahre 2020 bis 2023 geworden ist.  
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Exkurs: Entwicklung der Risikolage im Berichtsjahr 

Die Risikolage in dem von der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr hat sich – wie 
beschrieben – deutlich, aber in geringerem Ausmaß als befürchtet in der GuV niederge-
schlagen.  

Die Risikolage im Verlauf des Berichtsjahrs lässt sich jenseits der GuV anhand nachfol-
gend beschriebener Parameter nachvollziehen.  

Hinsichtlich der „harten“ Risikorealisation in Gestalt einer Übernahme in die Abwicklung 
zeigen sich volumenbezogen zwei Schwerpunkte im zweiten Quartal sowie im Dezem-
ber 2020. 

 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 

Neubestand in Abwicklung, Anzahl Ver-
träge 6 1 3 6 

Neubestand in Abwicklung, Volumen in 
T€ (Bürgschaftssaldo aktuell) 516 886 147 1.192 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass beide Schwerpunkte maßgeblich von jeweils einem 
ausgefallenen Engagement geprägt sind, das unabhängig von der Corona-Pandemie 
schon vorher bereits erhebliche Fortführungsrisiken aufwies. Losgelöst von diesen bei-
den Einzelengagements bildet die tatsächliche Entwicklung der Übernahme in die Ab-
wicklungsbetreuung keine ausgeprägte Krisensituation ab. Welche Rolle die temporäre 
und zum Teil bedingte Aussetzung der Insolvenzantragspflichten spielt, kann aktuell 
nicht abschließend beurteilt werden.  

Der unterjährige Verlauf der Zuführungen zur Einzelrückstellung bildet gleichermaßen 
keine klaren Tendenzen ab.  

 2019 2020 2020 2020 2020 2020 

 Ges. I/2020  II/2020 III/2020 IV/2020 Ges. 

Zuführungen zur ERST 
(Eigenrisiko) in T€ 1.712 4 540 155 2.461 3.160 

 

Die Schwerpunkte der Zuführung liegen im zweiten Quartal sowie zum Jahresende hin. 
Der Schwerpunkt im zweiten Quartal ist wesentlich auf das Engagement zurückzufüh-
ren, dass ohne vorherige Absicherung im Jahresabschluss 2019 in die Abwicklung über-
geben und im Zuge dessen „abgeschrieben“ werden musste. Der Schwerpunkt zum Jah-
resende ist auf die verstärkte Informationsgewinnung im vierten Quartal eines jeden Jah-
res – Anforderung der Jahresabschlüsse und Ratingfragebögen, Saldenbestätigungsak-
tion mit begleitenden Abfragen zur Engagemententwicklung – zurückzuführen, die regel-
mäßig entsprechende Absicherungsbedarfe nach sich zieht. Eine quantitative Einord-
nung ist vorstehend vorgenommen worden, aus der unterjährigen Entwicklung ist aber 
keine Tendenz zu einer Verschärfung der Risikosituation ableitbar.  

  



 

 10 

Ähnliches gilt für die Entwicklung der Übernahme von Engagements in die Intensivbe-
treuung.  

 I/2020 II/2020 III/2020 IV/2020 

Übernahme in Intensivbetreuung/Anzahl 
Verträge 5 25 7 18 

Übernahme in Intensivbetreuung Volumen 
in T€ (Bürgschaftssaldo aktuell)  1.793 6.756 1.314 4.848 

 

Hier zeigt sich ein klarer Schwerpunkt im zweiten Quartal, der in dieser Quantität we-
sentlich nicht auf Risikovorsorgebildung – siehe vorstehender Absatz –, sondern auf For-
bearance-Maßnahmen zurückzuführen ist, die ab einer definierten Tragweite ein Krite-
rium für die Intensivbetreuung bilden. Ungeachtet der formalen Überführung in die Inten-
sivbetreuung gehen mit der Notwendigkeit dieser Maßnahmen nicht generell erhöhte 
Ausfallsignale einher; soweit dies im Einzelfall festzustellen war, ist eine entsprechende 
Risikovorsorge gebildet worden.  

Zweiter, weniger ausgeprägter Schwerpunkt ist das Jahresende, hier spielt die mit der 
Bildung der Risikovorsorge einhergehende Übernahme in die Intensivbetreuung eine 
wesentliche Rolle.  

Insgesamt bildet die Entwicklung der Übernahme von Engagements in die Intensivbe-
treuung keine Tendenz einer sich verschärfenden Krise ab. Stichtagsbezogen stellt sich 
die Situation so dar, dass den Unternehmen mit staatlichen Hilfsleistungen und beglei-
tenden banküblichen „Forbearance“-Maßnahmen geholfen werden konnte. 

Schließlich lässt auch die Entwicklung der Engagements auf der „Watchliste“ – eine Liste 
mit Engagements, deren Entwicklung zu beobachten ist, bei denen allerdings noch kein 
Anlass für eine Risikovorsorge gegeben ist – keine klare Tendenzen erkennen.  

 31.03.2020  30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 

Verträge 37 60 53 39 

Eigenrisiko aktuell T€ 1.971 3.785 3.794 2.887 

 

Die Liste der Engagements ist im zweiten Quartal 2020 deutlich angeschwollen, dann 
aber im weiteren Verlauf des Jahres relativ konstant geblieben, ehe der verstärkte Infor-
mationsfluss in den letzten Monaten des Jahres noch einmal zu einer Steigerung des 
Volumens geführt hat. Das Absinken des Bestands an Engagements im Beobachtungs-
stadium zum Jahresende ist indessen darauf zurückzuführen, dass Engagements mit 
einer Risikovorsorge nicht mehr auf dieser Liste geführt werden.  

Insgesamt lassen die skizzierten Indikatoren keine Verschärfung der Risikosituation der 
geförderten Unternehmen im Verlauf des Berichtsjahres erkennen. Nach dem ersten 
„Ausschlag“ der Indikatoren zu Beginn der Pandemie hat sich eine Stabilisierung auf 
diesem Niveau eingestellt.  

Ob die weitere Entwicklung schlussendlich in eine „harte“ Realisation der Risiken über 
weitere Rückstellungs- oder Abwicklungsbedarfe oder in eine Normalisierung der Ver-
hältnisse Richtung Vorkrisenniveau münden wird, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
abschließend beurteilt werden. Insoweit ist auf den Prognosebericht zu verweisen.* * * 
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Insgesamt zeigt die Ertragslage mit einer „schwarzen“ Null und einer Zuführung zum 
Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 500 T€ angesichts der Rahmenbedingun-
gen ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, ist allerdings als Momentaufnahme zu be-
werten.  

Die weitere Entwicklung der krisenbedingten Auswirkungen wird zu beobachten sein.  

2.2. Vermögens- und Finanzlage 

Der Stand der Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag liegt mit 164.773 T€ um 
22.645 T€ über dem Vorjahreswert von 142.128 T€.  
Den Eventualverbindlichkeiten stehen Rückgriffsforderungen gegenüber den Rückge-
währleistungsträgern Bund und Land sowie der ISB in Höhe von 119.735 T€ gegenüber 
(Vorjahr 98.807 T€), die aufgrund der Bonität der Garantiegeber werthaltig sind.  
Die erhöhten Rückgriffsforderungen sind auf die aufgrund der Corona-Krise durch Bund 
und Land angepassten Rückbürgschaftsquoten und Rückgarantiequoten zurückzufüh-
ren.  

Die festverzinslichen Wertpapiere, Schuldscheindarlehen und Geldanlagen bei Banken 
und Sparkassen sowie Guthaben auf Girokonten in Höhe von 38.236 T€ (Vor-
jahr 36.669 T€) bilden damit rund 96 % den Hauptteil der gesamten Aktiva in Höhe von 
39.809 T€ (Vorjahr 38.269T€). 

Zur Sicherung der Liquidität verfügt die Bürgschaftsbank zum Abschlussstichtag über 
kurzfristige Finanzmittel in Form von Girokonten (6.373 T€) sowie langfristige Anlagen, 
die bei der Deutschen Bundesbank kurzfristig beleihbar wären. Die Anlage liquider Mittel 
erfolgt in festverzinslichen Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Geldanlagen bei 
Banken und Sparkassen in Höhe von 31.863 T€ (Vorjahr 29.973 T€). Die konservative 
Anlagestrategie soll im Übrigen die jederzeitige Liquidierbarkeit oder die Beleihbarkeit 
des Wertpapierbestands absichern. Außerordentliche Ausfallrisiken bezogen auf die An-
lagetitel waren im Berichtszeitraum nicht zu beobachten, Kursverluste zu Beginn der 
Corona-Krise wurden binnen weniger Wochen wieder aufgeholt.  

Die Liquiditätskennziffer per 30. November 2020 beträgt 2,59. Zum 31.12.2020 wurde 
eine Liquiditätskennziffer von 2,73 ermittelt (aufsichtsrechtliche Untergrenze 1,0). Rele-
vante Liquiditätsbelastungen im Zuge von Corona-bedingten Ausfallleistungen sind im 
Berichtsjahr nicht zu verzeichnen gewesen.  

Die wesentlichen Positionen der gesamten Passiva in Höhe von 39.809 T€ (Vorjahr 
38.269 T€) bilden das Eigenkapital (vor Ergebnisverwendung 2020) mit 17.224 T€ (Vor-
jahr 17.184 T€) und die Rückstellungen im Bürgschaftsgeschäft mit 10.509 T€ (Vorjahr 
9.347 T€). Die beiden Positionen bilden damit rund 70 % der gesamten Passiva ab. Das 
Stammkapital verteilt sich auf 25 Gesellschafter. 

Die Bank hat keine Refinanzierungen (Fremdfinanzierungen) in Anspruch genommen. 

Per 31.12.2020 wurde der Deutschen Bundesbank eine CRR Eigenmittelquote von 
35,40 % gemeldet. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ergäbe sich zum 
31.12.2020 eine Kennziffer von 37,65 %.  

Die gesetzliche Gesamtkapitalquote von 13,0 % (8,0 % Gesamtkapitalquote, 2,5 % Ka-
pitalerhaltungspuffer und 2,5 % SREP-Zuschlag) wird damit vor Feststellung um das 
Zweieinhalbfache übertroffen. Mit der von der Bundesbank ermittelten Eigenmittelziel-
kennziffer liegt die Kapitalanforderung bei 17,9 %. Auch diese Quote übertrifft die Bank 
vor Feststellung um fast das Zweifache. 
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Zusammenfassend sieht die Geschäftsführung die Vermögens- und Finanzanlage der 
Gesellschaft unverändert als geordnet an. 

3. Risikobericht 
3.1. Risikomanagementsystem 

Die Aufgabenstellung als Selbsthilfeeinrichtung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft be-
stimmt auch die Risikostruktur des Instituts. Der Bund und das Land geben dafür Rück-
bürgschaften und Rückgarantien, um so die wirtschaftlichen Zielsetzungen zu fördern. 
Dadurch reduziert sich das Eigenrisiko der Bürgschaftsbank auf derzeit bis zum 
30.06.2021 befristet 20 % (Vorjahr 35 %) des neubewilligten Bürgschaftsvolumens und 
20 % (Vorjahr 30 %) bei neubewilligten Beteiligungsgarantien. 

Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Bürgschaftsbank ist die Geschäfts- und Risi-
kostrategie. Die Geschäfts- und Risikostrategie wird jährlich durch die Geschäftsführung 
fortentwickelt und mit dem Aufsichtsrat der Bürgschaftsbank erörtert. 

Die Überwachung der Angemessenheit der Methoden des Risikomanagements erfolgt 
im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Geschäfts- und Risikostrategie sowie des 
unterjährigen Risikocontrollings. 

Grundlage für die Geschäftstätigkeit der Bürgschaftsbank unter Risikogesichtspunkten 
ist die Risikotragfähigkeit des Instituts. Die Limitierung der wesentlichen Risikoarten er-
folgt anhand des Risikodeckungspotenzials der Bürgschaftsbank.  

Die Bürgschaftsbank setzt keine Finanzinstrumente zur Risikominderung ein. 

Grundlage für die ordnungsgemäße Organisation des Bankgeschäfts ist die schriftlich 
fixierte Ordnung der Bürgschaftsbank. Die Regelungen gelten auch für ausgelagerte Ge-
schäftsprozesse, insbesondere für Auslagerungen besonderer Funktionen im Sinne der 
MaRisk, mithin ausgelagerte (Teil-) Prozesse in den Bereichen Rating und Interne Revi-
sion. 

3.2. Risikotragfähigkeit 

Die Bürgschaftsbank richtet ihre gesamte Geschäftstätigkeit und insbesondere das Ge-
währleistungsgeschäft an der Risikotragfähigkeit des Institutes aus. 

Die Steuerung der Risikotragfähigkeit erfolgt bei der Bürgschaftsbank nach dem Fort-
führungsansatz (Going-Concern-Ansatz). 

Die Bürgschaftsbank definiert auf Grundlage der aus der Risikotragfähigkeit hergeleite-
ten Risikodeckungspotenzialen drei Szenarien („Normal“, „Stress I“ und „Stress II“) Li-
mite für die als wesentlich eingestuften Adressenausfallrisiken im Bürgschafts- und Ga-
rantiegeschäft sowie die Zinsänderungsrisiken. 

Das Ertragsrisiko (Ertrags- und Kostenrisiko), das Operationelle Risiko und das Adres-
senausfallrisiko in den Eigenanlagen / der Anlage täglich fälliger Gelder bei Kreditinsti-
tuten werden im Risikotragfähigkeitskonzept durch einen pauschalen Abzug des Risiko-
betrages im Rahmen der Ermittlung des Risikodeckungspotenzials berücksichtigt. 

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben unmittelbare Relevanz insbesondere für die 
Adressenausfallrisiken im Bürgschafts- und Garantiegeschäft der Bürgschaftsbank. Um 
diese Corona-bedingten Adressenausfallrisiken zu quantifizieren, wurde auf die der Wirt-
schaftsplanung zugrundeliegende Einzelrückstellungs-Planung zurückgegriffen. Dabei 
wurde für die Einzelrückstellungs-Planung 2021 eine Verschlechterung aller Ratings der 
Engagements im Gewährleistungsbestand um zwei Stufen unterstellt. 



 

 13 

In der Risikotragfähigkeitsberechnung wird der erwartete Gesamtverlust in „erwartete 
Verluste inkl. Migrationsrisiken“ und „erwartete Corona-Auswirkungen“ aufgeteilt. Dabei 
wurde vom erwarteten Gesamtverlust der unter Berücksichtigung des institutsspezifi-
schen Anpassungsfaktors berechnete erwartete Verlust im Normal-Case-Szenario in 
Abzug gebracht. Das Ergebnis ist die Höhe der „erwarteten Corona-Auswirkungen“.  

Auf die mögliche Notwendigkeit der Anpassung der Wirtschafts-/Kapitalplanung sowie 
Risikotragfähigkeitsberechnung wird auf den Abschnitt „4. Chancen- und Prognosebe-
richt“ verwiesen. 

Es erfolgt quartalsweise eine rollierende 12-Monats-Risikobetrachtung sowohl bei der 
Limitfestlegung als auch bei der Berechnung der für 1 Jahr in der Zukunft erwarteten 
Limitauslastung.  

In der Tabelle erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Risikotragfähigkeitsberechnung 
zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung der erwarteten Corona-Auswirkungen. 

 Normal 
in T€ 

Stress I 
in T€ 

Stress II 
in T€ 

Gesamtdeckungspotenzial 12.755 8.018 7.131 

Risiken 3.241 4.219 5.481 

Freies Deckungspotenzial 9.514 3.798 1.651 

Auslastung in % 25,41 52,63 76,85 

 

Die Überwachung der Aktualität des Risikolimitsystems erfolgt ebenfalls im Rahmen des 
vierteljährlichen Risikoberichtes. In der jährlichen Überarbeitung des Limitsystems wird 
die Methodik der Gewährleistung der Risikotragfähigkeit geprüft und begründet. Das Re-
porting wird ergänzt durch anlassbezogene Berichte (Ad-Hoc Berichterstattung) im Falle 
des Vorliegens besonderer risikorelevanter Sachverhalte. Zur zeitnahen Überwachung 
und Steuerung der Risiken aus dem Neugeschäft und der Auswirkungen der Corona-
Krise auf die Bestandsengagements der Bürgschaftsbank erfolgt ab April 2020 eine zu-
sätzliche monatliche Risikoberichterstattung mit dem Fokus auf Adressenausfallsrisiken. 

3.3. Risikoarten 

Im Rahmen der Risikoinventur hat die Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz entsprechend 
der geschäftspolitischen Ausrichtung Kreditrisiken (Adressenausfallrisiken inkl. Migrati-
onsrisiken) im Bürgschafts- und Garantiegeschäft und in den Eigenanlagen, das Markt-
preisrisiko (Zinsänderungsrisiken Wiederanlage), das Liquiditätsrisiko im engeren Sinne, 
Ertragsrisiken sowie ausdifferenzierte operationelle Risiken als wesentliche Risikoarten 
identifiziert. 

Grundsätzlich werden alle wesentlichen Risikoarten von der Bürgschaftsbank in die Ri-
sikotragfähigkeitsberechnung einbezogen. Einzige Ausnahme stellen die Liquiditätsrisi-
ken im engeren Sinne dar, da diese Risikoart aufgrund ihrer Besonderheiten nicht sinn-
voll durch Risikodeckungspotenzial begrenzt werden kann (AT 4.1 Tz. 4 MaRisk). Das 
Liquiditätsrisiko wird über angemessene Methoden im Risikomanagement berücksichtigt 
(z.B. durch Erstellung von rollierenden Liquiditätsübersichten). 
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3.3.1. Kreditrisiken 

Die Ermittlung der Adressenausfallrisiken aus dem Bürgschafts- und Garantiegeschäft 
erfolgte im Berichtsjahr 2020 weiterhin in Anlehnung an das von Arbeitskreisen auf 
Ebene des Verbands VDB entworfene Schema und unter Berücksichtigung der im Ab-
schnitt „3.2 Risikotragfähigkeit“ beschriebenen Änderungen in Bezug auf Corona. 

Dabei erfolgt die Ermittlung der erwarteten Verluste im Normal-Szenario erfolgt mittels 
einer modifizierten Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) aus dem VDB-Ratingsystem unter Be-
rücksichtigung eines individuellen Anpassungsfaktors und einer individuellen LGD. 

Die unterwarteten Verluste im Normal-Szenario werden mit Hilfe des Gordy-Modells er-
mittelt. Das Konfidenzniveau liegt bei 99 % und eine individuelle LGD wird ebenso be-
rücksichtigt. 

Im Stress I - Szenario erfolgt zusätzlich ein PD-Shift um eine Ratingstufe schlechter als 
im Normal-Szenario. Für das Stress II – Szenario erfolgt ein PD-Shift um zwei Rating-
stufen schlechter als im Normal-Szenario. 

Die jährliche Validierung erfolgt anhand der historischen Zuführungsquoten im Verhältnis 
zu den Rückstellungen. 

Eigenmittel investiert die Bürgschaftsbank in festverzinsliche Wertpapiere nach einer 
stringenten Anlagenrichtlinie ausschließlich im Anlagebuch; Wertpapiere werden grund-
sätzlich bis zur Fälligkeit gehalten (Buy-and-Hold-Strategie). Die Liquiditätsdisposition 
wird auf Giro-, Tages- und Termingeldkonten getätigt. Die Adressausfallrisiken in den 
Eigenanlagen (Termingeldanlagen und Wertpapiere) sowie der Anlage täglich fälliger 
Gelder bei Kreditinstituten sind aufgrund der Anlagestrategie der Bürgschaftsbank – ri-
sikoarme Papiere oder täglich fällige Gelder bei erstklassigen Emittenten – als gering 
einzuschätzen. 

Geldanlagen erfolgen ausschließlich bei deutschen Kreditinstituten (Kreissparkasse Kai-
serslautern und Mainzer Volksbank). Einmal jährlich wird eine Prüfung der Bonität der 
beiden obengenannten Depotbanken durch Bilanzauswertungen vorgenommen. 

Die Entscheidung über den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Wertpapieren er-
folgt im Einzelfall durch die Geschäftsführung der Bürgschaftsbank. 

Die Kreditausfallrisiken aus der Eigenanlage liquider Mittel werden in die Risikotragfä-
higkeitsbetrachtung der Bürgschaftsbank als Abzug vom Risikodeckungspotenzial ein-
bezogen. 

Das Migrationsrisiko wird als Teilbereich des Adressenausfallrisikos erfasst und stellt die 
Gefahr der Migration in eine schlechtere Ratingklasse oder Erhöhung der Ausfallwahr-
scheinlichkeit dar. Das diesbezügliche Risiko wird im Adressenausfallrisiko abgebildet. 

Es sind bei der Bürgschaftsbank keine wesentlichen Beteiligungsrisiken vorhanden, da 
keine wesentlichen Beteiligungen existieren. 

Kontrahentenrisiken sind die Risiken, dass durch den Ausfall eines Vertragspartners ei-
nes derivativen Geschäftes ein unrealisierter Gewinn aus schwebenden Geschäften 
nicht mehr vereinnahmt werden kann. 

Bei der Bürgschaftsbank sind keine Kontrahentenrisiken identifiziert worden. 

Länderrisiken sind unwesentlich, da sich das Geschäftsfeld der Bürgschaftsbank auf im 
Bundesland Rheinland-Pfalz investierende Kreditnehmer beschränkt. Gemäß Anlage-
strategie ist das Risiko bei Wertpapieren auf Geldanlagen in Deutschland, Frankreich 
und den Niederlanden begrenzt. Wertpapiere aus sogenannten Risikoländern sind nicht 
im Bestand. 
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3.3.2. Marktpreisrisiken 

Der geschäftspolitische Rahmen wird vorgegeben durch eine konservative Anlagestra-
tegie, die Handelsgeschäfte sind ausschließlich zur Eigenmittelanlage in verzinsliche 
Wertpapiere guter Bonität mit bonitätsmäßig namhaften Adressen in Deutschland, Nie-
derlande und Frankreich im Anlagenbestand erlaubt. Zur Tages- und Termingeldanlage 
zum Zwecke der Liquiditätssteuerung sind bonitätsmäßig namhafte Adressen in 
Deutschland erlaubt. 

Aus diesen bonitätsmäßig einwandfreien Anlagebuch-Zinspositionen sind GuV-rele-
vante Kursrisiken infolge dauerhafter Wertminderungen aufgrund der Rückzahlung zum 
Nennwert nicht zu erwarten. 

Einer Realisation der Kursrisiken setzte zudem voraus, dass eine Beleihung der Titel 
nicht möglich wäre und zudem aus dem Portfolio, das insgesamt hohe stille Reserven 
beinhaltet, diejenigen Einzeltitel veräußert werden müssten, die stille Lasten aufweisen. 

Die Kursrisiken einschließlich Credit-Spread-Risiken werden aus diesem Grund als un-
wesentlich eingestuft. 

Die Anlagen der Bürgschaftsbank werden grundsätzlich bis zur Fälligkeit gehalten (Buy-
and-Hold-Strategie). Eine Veräußerung vor Endfälligkeit, aus der eine außerplanmäßige 
Wiederanlage entstehen kann, wäre nur dann denkbar, wenn bei der Bürgschaftsbank 
ein Liquiditätsengpass entstünde. Da selbst in diesem Fall eine Beleihung der Wertpa-
piere zur Generierung von Liquidität möglich wäre und darüber hinaus keine Anzeichen 
für einen eintretenden Liquiditätsengpass erkennbar sind, wird davon ausgegangen, 
dass sich ein Zinsänderungsrisiko aus der außerplanmäßigen Wiederanlage nicht auf 
den vollständigen geplanten Zinsertrag beziehen kann. Das Zinsänderungsrisiko kann 
daher für die Bürgschaftsbank lediglich dadurch entstehen, dass durch Zinsänderungen 
(rückläufige Zinsen) am Kapitalmarkt die zukünftig im Rahmen der Wiederanlage erziel-
baren Zinserträge der im Bestand geführten Eigenanlagen sinken. Das Zinsänderungs-
risiko wurde gleichwohl als wesentlich eingestuft. 

Die Ermittlung der Zinsänderungsrisiken erfolgt in der Risikotragfähigkeitsberechnung in 
Ableitung von dem geplanten Zinsergebnis für die nächsten 12 Monate. Das Limit für die 
Zinsänderungsrisiken richtet nach dem von der Bürgschaftsbank geplanten Zinsertrag 
für den jeweiligen Betrachtungshorizont. 

Fremdwährungsgeschäfte, Rohwarengeschäfte und spekulative Wertpapiergeschäfte 
dürfen nicht getätigt werden; es werden keine Termingeschäfte durchgeführt. Mithin sind 
Währungsrisiken, sonstige Preisrisiken und Optionspreisrisiken nicht vorhanden. 

3.3.3. Liquiditätsrisiken 

Aufgrund des limitierten Geschäftszwecks ergeben sich Liquiditätserfordernisse aus-
schließlich bei der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen. Liquiditätsrisiken im enge-
ren Sinne treten mithin als Folge des Kreditrisikos auf. Zur Liquiditätsplanung und Steu-
erung wird von der Bürgschaftsbank arbeitstäglich eine rollierende Liquiditätsübersicht 
erstellt, die sämtliche vorhersehbare Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Aus histori-
scher Erfahrung heraus werden 5 % des Eigenobligos für mögliche Abschlags- und Aus-
fallzahlungen liquide vorgehalten. 

Refinanzierungsrisiken können als unwesentlich angesehen werden, weil die Bürg-
schaftsbank sich problemlos – gegebenenfalls unter Einsatz der eigenen Wertpapiere 
als Sicherheit – am Markt oder jedenfalls über die Gesellschafterbanken refinanzieren 
kann. 
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Die Bürgschaftsbank erwirbt als Nicht-Handelsbuchinstitut gemäß den Vorgaben der An-
lagerichtlinie Wertpapiere ausschließlich als Positionen des Anlagebuches. Diese wer-
den grundsätzlich bis zur Endfälligkeit gehalten (Buy-and-Hold-Strategie). Somit ist das 
Risiko (Marktliquiditätsrisiko), sich von Positionen aufgrund von zu geringer Markttiefe 
nicht oder nur zu verlustträchtigen Kursen trennen zu können, nicht wesentlich. Darüber 
hinaus sind die Marktsegmente, die sich aus dem Anlageuniversum der Anlagerichtlinie 
ergeben, wegen der Begrenzung auf gute Bonitäten in der Regel seltener von Marktstö-
rungen betroffen. 

3.3.4. Ertragsrisiken 

Das Ertragsrisiko (Vertriebsrisiko und Provisionsrisiko) wurde als wesentlich eingestuft 
und beschreibt die Gefahr einer (negativen) Abweichung zwischen den geplanten und 
den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen, soweit diese nicht bereits durch andere 
Risikoarten, wie dem Kreditrisiko und dem Marktpreisrisiko, abgedeckt sind. 

Da die zweckmäßige Limitierung der Ertragsrisiken nicht möglich ist, erfolgt der Abzug 
des Risikos über einen Risikopuffer im Rahmen der Ermittlung des Risikodeckungspo-
tenzials. 

Das Kostenrisiko wurde als wesentlich eingestuft und beschreibt alle Aufwendungen we-
gen ungeplanter Kosten, die nicht durch Schadensfälle operationeller Risiken bedingt 
sind. 

Da die zweckmäßige Limitierung des Kostenrisikos nicht möglich ist, erfolgt der Abzug 
des Risikos über einen Risikopuffer im Rahmen der Ermittlung des Risikodeckungspo-
tenzials. 

3.3.5. Operationelle Risiken 

Unter operationellen Risiken werden neben rechtlichen und betrieblichen Risiken unter 
anderem Informationssicherheitsrisiken/Cyberrisiken, Auslagerungsrisiken, rechtliche 
Risiken sowie Reputationsrisiken subsumiert. Darüber hinaus umfassen die operationel-
len Risiken die Nachhaltigkeitsrisiken (Klima- und Umweltrisiken), soweit sie nicht bereits 
durch die anderen Risikoarten (z.B. Kreditrisiken, Ertragsrisiken und andere operatio-
nelle Risiken) abgedeckt sind. Die wesentlichen operationellen Risiken werden auf 
Grundlage der Geschäfts- und Risikostrategie in die tragfähigkeitsorientierte Steuerung 
einbezogen. 

Etwaige Schadensfälle sind an das Risikocontrolling zu melden und werden dort in eine 
Schadensfalldatenbank eingepflegt. Bedeutende Schadensfälle (ab 20 T€) sind Gegen-
stand der Ad-hoc-Berichterstattung an die Geschäftsführung. 

Die Bürgschaftsbank bewertet die operationellen Risiken auf Grundlage des Basisindi-
katoransatzes im Rahmen der Ermittlung des Risikodeckungspotenzials. 

3.4. Zusammenfassung 

Die von der Bürgschaftsbank verwendeten Verfahren zur Messung und Steuerung der 
Risiken sind angemessen auf den Geschäftsbetrieb der Bank sowie Art und Komplexität 
der Geschäfte ausgerichtet. Die Risikotragfähigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr 
jederzeit gegeben. Die Berechnung der Risikotragfähigkeit ergab zum Bilanzstichtag 
eine Auslastung des Risikodeckungspotenzials (12.755 T€) von 3.241 T€ im Normalsze-
nario mit 25,41 %. 
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4. Chancen- und Prognosebericht 
Die Ende 2019 erstellte Wirtschaftsplanung wurde in wesentlichen Teilen durch die 
Corona Krise überholt. Aufgrund der erwarteten Auswirkungen auf die Bank wurde zum 
Stichtag 30.06.2020 eine neue Wirtschaftsplanung erstellt. Im Wesentlichen wurde auf 
Basis von Branchenrisiken ein erhöhter Wertberichtigungsbedarf prognostiziert. In der 
Gesamtbetrachtung wurde für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von ./. 2.979 T€ er-
wartet. Die zum 31.12.2020 unter Abwägung aller relevanten Umstände und Informatio-
nen zu den Engagements mit einer über das allgemeine Ausfallrisiko hinausgehenden 
Gefährdung für die Rückzahlung des Kredits bzw. der garantierten Beteiligung gebildete 
Risikovorsorge beträgt im Saldo 1.559 T€. Diese entspricht ca. 34,6 % der prognostizier-
ten Risikovorsorge für das Jahr 2020 in Höhe von 4.512 T€. Die erwartete „Realisierung“ 
der pandemiebedingten Risiken – über eine aufwandswirksame Risikovorsorgebildung 
oder „echte“ Ausfälle noch im Jahr 2020 – ist mithin nicht eingetreten.  

Zum Abschlussstichtag liegen aber auch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte da-
für vor, dass es zu einer aufwandswirksamen Realisierung von Risiken aus dem Ge-
währleistungsgeschäft über das abgeschirmte beziehungsweise pauschal abgedeckte 
und in den Planungen zugrunde gelegte Maß hinauskommen wird.  

Für die Entwicklung wird aus Sicht der Geschäftsführung entscheidend sein, wann der 
Einsatz der beiden Schlüsselfaktoren flächendeckende Impfungen und Schutz sensibler 
Infrastrukturen durch Schnelltests eine Normalisierung des gesellschaftlichen und des 
Wirtschaftslebens ermöglichen wird.  

Die Bundestagswahl im Herbst wird aus Sicht der Geschäftsführung ein Treiber der Be-
mühungen sein, die Impf- und Testkampagnen zu beschleunigen und vor dem Wahlgang 
die Pandemie beherrschen zu können. Die anstehende Wahl wird auch Motivation sein, 
die umfassenden Hilfs- und Unterstützungsprogramme bis zu einer Normalisierung des 
Wirtschaftslebens aufrecht zu erhalten und insbesondere eine Welle an Insolvenzen zu 
vermeiden.  

Insofern wird davon ausgegangen, dass die expansive Stützungspolitik kurz- und im Be-
darfsfall mittelfristig fortgeführt werden wird.  

Entsprechend wird auch davon ausgegangen, dass die Rückgewährleistungsträger 
Bund und Land ihre Förderbanken auch weiterhin mit Maßnahmen entsprechend denje-
nigen im Jahr 2020 unterstützen werden, um den Wirtschafts- und Bankensektor insge-
samt stabil zu erhalten.  

Dies wird nach Einschätzung der Geschäftsführung durch entsprechende europäische 
Initiativen begleitet werden. Der bestehende Unmut über das bisherige Vorgehen sorgt 
für entsprechenden Handlungsdruck.  

Für das Jahr 2021 ist ein Risikovorsorgeaufwand in Höhe von 2.097 T€ geplant. Es 
wurde mithin nicht auf branchenspezifische Risiken abgestellt und mit dementsprechen-
den Zuschlägen kalkuliert, wie dies in der unterjährigen Projektion für den Jahresab-
schluss 2020 der Fall war, sondern eine Annahme für den Gesamtbestand zugrunde 
gelegt. Die unterjährigen branchenspezifischen Prognosen haben sich für das Ge-
schäftsjahr 2020 als deutlich zu konservativ erwiesen. 

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung wird für 2021 von leicht steigenden Provisionserträ-
gen aus dem Bürgschafts- und Garantiegeschäft i.H.v. 3.761 T€ ausgegangen; dieser 
Erwartung liegt eine Neugeschäftsprognose noch leicht unter dem Ist-Wert von 2019 
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(34.960 T€) zugrunde, da damit gerechnet wird, dass zwar relevante Absicherungsbe-
darfe bei den Hausbanken bestehen werden, die KfW aber weiterhin die zentrale Rolle 
bei der Bewältigung der pandemiebedingten Finanzierungsbedarfe spielen wird. Aus-
schlaggebend für die Prognose zu den Provisionsergebnissen ist ferner die Erwartung, 
dass jedenfalls im Jahre 2021 noch mit Tilgungsaussetzungen beziehungsweise vermin-
derten Urkundenrückgaben und damit mit einem Ansteigen des Gewährleistungsbe-
stands als Provisionsbasis zu rechnen ist.  

Hinsichtlich des niedrigen Zinsniveaus am Geld- und Kapitalmarkt wird nicht mit signifi-
kanten Änderungen gerechnet. Mithin werden keine Potenziale gesehen, relevante Er-
träge aus der Anlage liquider Mittel generieren zu können. 

Relevante Liquiditätsrisiken werden indessen aufgrund des Liquiditätsbestands und der 
– zuletzt noch erhöhten – Rückgriffsansprüche aus den Rückgewährleistungserklärun-
gen nicht gesehen.   

Zusammenfassend geht die Geschäftsführung davon aus, dass aufgrund des hohen po-
litischen Drucks die Öffnung des gesellschaftlichen Lebens durch Impf- und Testkam-
pagnen vorangetrieben werden wird und zumindest bis zum Erreichen dieser Schwelle 
die öffentlichen Fördermaßnahmen fortgesetzt werden.  

Das bisherige Instrumentarium an Fördermaßnahmen hat sich trotz Schwächen in der 
Umsetzung von Hilfsprogrammen etwa bei Soloselbständigen et cetera insgesamt als 
wirksam erwiesen. Grundsätzlich erscheinen sie auch weiterhin geeignet, den Corona-
Einbruch abzumildern und Unternehmen vor Illiquidität und Insolvenz zu bewahren. 

Der Engagementbestand der Bürgschaftsbank hat sich – bis dahin – als recht stabil er-
wiesen. Gefährdete Engagement sind abgeschirmt worden, andere konnten beispiels-
weise durch Tilgungsaussetzungen effektiv stabilisiert werden.  

Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne und begleitenden Maßnahmen zum Schutz 
von Menschen in sensiblen Infrastrukturen kann es Richtung Jahresmitte zu einer zügi-
gen Erholung der wirtschaftlichen Situation kommen. Insbesondere bei den konsumna-
hen Dienstleistungen wird eine zügige Erholung erwartet, die weitere Entwicklung im 
stationären Einzelhandel insbesondere in den Innenstädten könnte noch deutlich länger 
unter dem Wandel zu digitalem Handel leiden müssen. Gesamtwirtschaftlich dürften die 
positiven Aussichten im Exportgeschäft als Wachstumstreiber fungieren.  

Für das Gesamtjahr 2021 wird trotz des neuerlichen Lockdowns im ersten Quartal mit 
einer Zuwachsrate von deutlich über 3 % gerechnet. Diese Entwicklung könnte allerdings 
von einer Rückkehr der Inflation auf ein Niveau von 2% begleitet werden und wird sicher 
noch deutliche Spuren in den öffentlichen Finanzen hinterlassen.  

Für die Entwicklung der Bürgschaftsbank geht die Geschäftsführung davon aus, dass 
sich die skizzierten Risiken aus dem weiteren Pandemiegeschehen im Geschäfts-
jahr 2021 in einem negativen Ergebnis von weniger als Million Euro niederschlagen 
könnten. Rechnerisch ergibt sich ein prognostiziertes Jahresergebnis – unter Zugrunde-
legung einer Verschlechterung des „aktiven“ Gewährleistungsportfolios um zwei Rating-
stufen zur Abbildung der Adressenausfallrisiken – von rund 600 T€.  

Die Geschäftsführung der Bürgschaftsbank sieht sich aber aufgrund des aufgebauten 
Eigenkapitals (17.224 T€), des Fonds für allgemeinen Bankrisiken (T€ 10.800) und der 
vorhandenen Liquidität in Form von Wertpapieren und Guthaben bei Kreditinstituten 
(zum Stichtag 38.236 T€) gerüstet, um ein herausforderndes Jahr 2021 zu bewältigen 
und eine zu erwartende Verlustsituation abbilden zu können.  





Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH

Aktivseite Passivseite
 

Stand Stand
31.12.2019 31.12.2019

€ € € T€ € € € T€

1. Forderungen an Kreditinstitute 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 6.625.580,28 7.198 a) täglich fällig 787,07 1
b) andere Forderungen 1.000.000,00 3.000 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 0,00 0

7.625.580,28 10.198 787,07 1

2. Forderungen an Kunden 987.376,75 780 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

darunter: a) andere Verbindlichkeiten
durch Grundpfandrechte gesichert € 0,00
(Vorjahr: T€ 0) aa) täglich fällig 255.045,87 446
Kommunalkredite € 0,00 255.045,87
(Vorjahr: T€ 0) 255.045,87 446

3. Schuldverschreibungen und andere 3. Sonstige Verbindlichkeiten 55.261,28 98
festverzinsliche Wertpapiere 55.261,28

a) Anleihen und Schuldverschreibungen 4. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
0,00

aa) von öffentlichen Emittenten 1.433.444,20 1.436 5. Rückstellungen

darunter: a) andere Rückstellungen
beleihbar bei der 
Deutschen Bundesbank € 1.433.444,20 aa) Rückstellungen für Bürgschaften und Gewährleistungen 10.508.776,71 9.347
(Vorjahr: T€ 1.436) ab) sonstige Rückstellungen 965.405,86 893

11.474.182,57
ab) von anderen Emittenten 29.650.953,17 25.764 11.474.182,57 10.240

31.084.397,37
darunter: 31.084.397,37 27.200
beleihbar bei der 6. Fonds für allgemeine Bankrisiken 10.800.000,00 10.300
Deutschen Bundesbank € 29.650.953,17 10.800.000,00
(Vorjahr: T€ 25.764)

7. Eigenkapital

4. Beteiligungen 10.500,00 a)   gezeichnetes Kapital 10.357.643,00 10.358
10.500,00 10

darunter: b)   Kapitalrücklage
an Kreditinstituten € 0,00 ba)  Haftungsfonds VIII 365.763,10 366
an Finanzdienstleistungsinstituten € 0,00 bb)    Haftungsfonds IX für Kapitalbeteiligungen 97.741,63 98

bc) Kapitalrücklage Bürgschaften 2.680.014,12 2.680
bd) Kapitalrücklage Kapitalbeteiligungen 1.919.027,78 1.919

5. Immaterielle Anlagewerte 5.062.546,63
c) Gewinnrücklagen

a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 13.939,70 ca) satzungsmäßige Rücklagen
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 13.939,70 8 caa) Sicherheitsrücklage 99.182,16 99
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten cab) Haftungsfonds V für Kapitalbeteiligungen 102.258,37 102

cb) andere Gewinnrücklagen
6. Sachanlagen 51.996,29 cba) Rücklagen aus Abzinsung 294.021,35 294

51.996,29 71 495.461,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände 35.478,21

35.478,21 1 d) Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.308.375,88 1.268
8. Rechnungsabgrenzungsposten 35,58

35,58 1 17.224.027,39 17.184

Summe der Aktiva 39.809.304,18 38.269 Summe der Passiva 39.809.304,18 38.269

Gesicherte Rückgriffsforderungen € 119.734.908,97 98.807 Eventualverbindlichkeiten

davon durch Rückbürgschaften a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen € 164.773.189,54 142.128

des Landes Rheinland-Pfalz (Vorjahr: T€ 39.715) € 47.734.751,74

des Bundes (Vorjahr: T€ 59.026) € 71.966.919,50

der ISB (Vorjahr: T€ 67) € 33.237,73

Stand Stand
31.12.2020 31.12.2020



Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz GmbH

2020 2019
€ € €   T€

1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 15.396,80 44
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 349.223,16 419

364.619,96 463

2. Zinsaufwendungen 86.742,78 86
277.877,18 377

3. Provisionserträge 3.948.832,02 3.367

4. Sonstige betriebliche Erträge 509.387,37 524

5. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 1.503.143,45 1.377
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 278.435,72 264
darunter: 1.781.579,17 1.641
für Altersversorgung 23.641,20 € (Vorjahr: 22 T€)

b) andere Verwaltungsaufwendungen 886.344,66 937
2.667.923,83 2.578

6. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle 44.485,76 35
Anlagewerte und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.312,92 8

8. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen 
und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen 
zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.510.241,33 0

9. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von 0,00 1.497
Rückstellungen im Kreditgeschäft

10. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapiere 35.738,70 15

11. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 500.000,00 2.800

12. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 40.871,43 359

13. Sonstige Steuern 634,00 1

14. Jahresüberschuss 40.237,43 358

15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 1.268.138,45 910

16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0,00 0

17. Bilanzgewinn 1.308.375,88 1.268

                                          Gewinn- und Verlustrechnung 
                                                      für die Zeit vom
                                       01. Januar bis 31. Dezember 2020
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